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Beschluss
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Antragstellerln

Prozess beyollmäc:htigter
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Antragsteller
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gesetzlich vertreten dwrch ihre Eltern

\::: i gesetzlich vertreten durch il"m"jEltern

, Ifli

AlltragstellElrln

gegen

ARBEITSGEMEINSCHAFT KÖLN Widerspruchsstelle, vertreten durch den Geschäftsfüh-
rer. l,uxemburger Straße 121,50939 Köln, Gz.: 357028GD17541 0 eF\ 501/09

Antragsgegnerln.

Stadt Köln Amt für Soziales und Senioren, Ottmar-Pohl-Platz 1. 51103 KÖln

Beigeladene

• " . '''$' '-'" "1l';""

~"' ''''~'-'''':.~"",.. _:~'.';'''';''::~'''''~~..:.;.'::-..•.

-Y" •••••~'"
:- .._''''., ...~,:--~

~.r",'-"","'~"''''''''' 'b- •• "_ ••• <- "'10 .-...•.. '...".-'- ••'••.•'j,~ ••••~



DATEI Nr.626 14.01. '10 10:31 CODE:kOELNER FLUECHTLINGSRAT FAX:+49 221 3382237
05"HOU-2009 12,5'3 1J~,,:INTEGRATIO+MIGRATION +49 221 5604661 A,,:+49 221 3382;:37

SEITE 3/ 9
:C...3'-9

--'-.".-4.J.-:,'. ~•

• 3 -

ie 19. Kammer des Sozialgerichts Köln am 16,09.2009 durch die Vorsitzende, RIchte-
rn Sozialgericht Nohl, beschlossen;

Die Antragsgegnerin wird Im wage des einstweiligen Rechtsschutzes
verpflichtet, den Antragstellern aueh fllr die zeit vom 25.GB. bis
07.10.2009 Leistungen zur Sicherung des L.ebensunterhaltes nach dem
Soz:lalgeseubuch 11zu g~währen. -
Die Antragsgegnerln trägt die außergerichtlichen Kosten dar
Antragsteller dem Grunde nach.
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Gründe:

0113am_ geborene Antragstellerln zu 1) Ist mit dem am qj] :;;ebörenen .
Herr_ •••••• verheiratet. Die Eheleute haben fünf Kinder: _ geboren am_._.i Antragsteller zu 2), gelioren am Antragsteller zu 3),

• geboren anf •••• Antragstelier Zu 4),•• geboren am~An-

tragstellerinzu 5), un~geboren am ] lhntragstellerln zu 6).

Alle Familienmitglieder besitzen die lrakische Staatsangehörigkeit.

He~ übersiedelteimNovember2008von_nach Köln. '
Er besitzt eine Aufenthaltserlaubnis gemäß S 7 In Verbindung mit !j 25 Abs. 2 de::;Aufent.
haltsgesetzes (AvfenthG). Die Antragsgegnerln bewilligte Ihm ab Dezember 2008 Leistun-

gen zur Sicherung des L.ebensunterhaltes nach dem Sozialgesefzbuch tr (5GB 11).

Die Antragsteller zu 1) bis 6) lebten zu dieser Zeit im Irak. Sie erhielten ein vom 08.07. bis
05.10.2009 gültiges Visum zur Einreise nach Deutschland. Auf den Visa Ist vermerkt: "Fa-
mllianzusammenfllhrung, ErWsrbstatlgkeit nicht gestattet, Aufenthaltsanzeige nach Einrei-

se".
Die Antragsteller Zu 1) bis 6) leben seit dem 10.07.2009 zusammen 42 In
Köln. Dia Stadt Köln erteilte Ihnen unter dem \4.08,2009 bis zum 13.11.2009 gültige FlktJ-
onsbescheinigungen. denen zufoJge der bisherige Aufenthaltstitel als fortbesteh.md gilt (9

81 Abs. 4 AufenthG).
Die Antragsteller beantragten unter dem 22.07.2009 Ihre Eintragung in die Bedarfsgemein-
schaft von.~d die Bewilligung VOn Leistungen lM Sicherung des Lebens- •

unterhaltes nach dem SGBJI.
Die Antragsgegnerln erteilte den Anderungsbescheld vom 28.07.2009, mit dem sie den'
Antragstellern Leistungen fur die Zelt vom 08.10. bis 31.12.2009 bewilligte. Sia führte in Ih-

rem Bewilligungsbescheid aus, die Antragsteller würden ab dem 08.10.2009 in die Be-

darfsgemeinschaft aufgenommen.
H legte mit Schreiben vom 24,08.2009Widerspruch ein, den er damit begrün-

dete, dass er und seine Familienangehörigen in gr'oßer finanzieller Not seien, weil dia ihm
bewilligten L.elstungen nicht ausreiohten, um die große Familie ernähren und eine ausrei-
chend große Wohnung anmieten zu können. Seine Ehefrau und seine Kinder seien recht-

mäßig In die Bundesrepublik Deutschland eingereist. Den Behörden, die die Einreise ge-

nehmigt hätten, sei bekannt gewesen, dass er selbst auf Arbeitslosengeld 11angewiesen
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el und den Lebensunterhalt seiner Familie nicht selbst sichern könne.

Unter dem 24.08.2009 hat ili Namen seiner Ehefrau und seiner Kinder
einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung' gestellt. Der Antrag ist sm
25.08.2009 beim Sozialgaricht eingegangen. Die Antragsteller wiederholen und vBrtiefen
ihr VOrbringen im Widerspruchsverfahren,

Die Antragsteller beantragen,

dIe Antragsgegnerin zu verpflichten. ihnen ab sofort Lerstungen nach dem
SGB 11zu bewiJllgen.

Die Antragsgegnarin beantragt,

den Antrag abzulehnen.

Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die Antragstellerin zu 1) kernen Anspruch auf
Leistungen nach dem 8GB 11 habe, weil sie nhshtim Besitz einer gliltlgen Arbeitserlaubnis

der Bundesagentur fOrArbeit seL Darüber hinaus selen Ausländer, welche in der Bundes-
republIk weder Arbeitnehmer oder Selbstständige noch auf Grund des 9 :2Abs. 3 des Frel-
zügigkeitsgesetzes/EU freizügigkeitsberechtigt seien und ihre Familienangehörigen für die
ersten drei Monate ihres Aufenthalts vom Bezug von Leistungen nach dem SGB i: ausge-
schlossen, S 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 15GB 11; nach Aktenlaga lägen die in dieser Norm
genannten Ausnahmetatbestände nicht vor,' sodass die Antragsteller vom Ausschluss auf
Leistungen für die ersten drei Monate ihres Aufenthaltes erfasst würden. Das Vorliegen dar
Voraussetzungen der Ausnahmeregelung nach ~ 7 Abs. 1 Satz 35GB tI se: "fch!

ersichtlioh.

"
\

./
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ie 8eigeladene beantragt,

die Antragsgegnerin dazu zu verpflichten, den Antragstellern Leistw1gen
nach dem 5GB JI in gesetzlicher Höhe zu gewähren.

Sie geht davon aus, dass die Antragsteller auch für die ersten drei Monate Ihres AufenthOlI.
. \.

tes In der Sund€lsrepubllk Deutschland AnspruCh auf Leistungen nachdem 8GB 11haben,

weil der Ehemann beziehungsweise Vater, , leistungsberechtigt nach dem
SOB 11sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Gehe/1ts. und
Verwaltungs8kte Bezug genommen.

11.

Dsr Antrag Ist zulässig und begründet.

Nach ~ 86 b Abs. 2 Satz 2 des Sozlalger/chtsgesetzes (SGC3)kann das Gericht der Haupt-
sache auf Antrag eIne einstweilige AnOrdnung zur Regelung eines vorläufigen Zustandes
in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis treffen, wenn eine solche Regelung zur Ab-
wendung wesentlicher Nachteile nötig erscheint Der Erlass einer einstweiligen Anordnung

setzt voraus, dass ein Anordnungsanspruch und ein Anordnungsgrund .bestehen. Der
AnordnungsansprUCh 'ist der materielle Anspruch, für den vorläufiger RechtsSchutz bege!1rt
wird, Ein Anordnungsgrund besteht, wenn es den Antragstellern bei Abwägung aller

betroffenen Interessen unzumutbar ist, die En.tscheidung In der Hauptsache abzuwarten.

Der geltend gemachte Anspruch (Anordnungssnspruch) und die besonderen GrÜnde r:jr

1



DATEI Nr.626 14.01. '10 10:32 CODE:KOELNER FLUECHTLINGSRAT
05-NOV-2009 13,00 Von:INTE~RRTIO+MIGRATION +49 221 5S04661

FAX:+49 221 3382237
A,,:+49 221 3382237

SEITE
e:..T'9

'7~

ie Notwendigkeit der Gewähn,mg vorl~lufigen Rechtsschutzes (Anordnul1gsgrund) sind

glaubhaft Zu machen (~ 86 b Abs. 2 Satz 4 SGG in Verbindung mit ~ 920 Abs. 2 der ZivIl-
prozessordnung. ZPO).

Ein Anordnungsanspruch Jst glaubhaft gemacht. Nach der im Rahmen des einstvvelligen

Rechtsschu'tzverfahrens gebotenen summarischen Prüfung geht das Gefleht davDn aus,

dass den Antragstellern auch für die Zeit ab Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz am
25.08.2009 bis zum 07.10.2009 Leistungen nach dem 8GB 11zustehen,

Der Anspn;ch ergibt sich aus ~ 7 in Verbindung mit 9 28 SGIS U.

Nach 97 Satz: , 5GB l! erhalten Personen Leistungen nach diesem auch, die

1. das fünfzehnte Lebensjahr vollendet und die Allersgrenze nach ~ 7 öl noch nicht er-
reicht haben.

2. erwerbsfähig sind,

3. hilfebedürftig sind und

4. Ihren gewöhnffchen Aufenthalt in der BundesrepubJlk Deutschland haben
(erwerbsfahige Hilfebedürftige).

Nach Satz 2 der Vorschrift sind ausgenommen:

1. Ausländer, die weder in der BLmdesrepubfik Deutschland ArbeItnehmer Oder Selbst-
ständige nOch auf Grund des ~ 2 Abs. 3 des Freizügigkeltsgesetzes/EU freizügig~

keltsberechtigt sind, und ihre Familienangehörigen für die ersten drei Monate ihres
Aufenthalts,

2. Auslander, deren Aufenthallsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeltssuch.:: er.
gibt, und Ihre Familienangehörigen,

3, Leistungsberechtigte nach ~ 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Satz 2 Nr. 1 gilt nicht für Ausländer, die sich mJt einem Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Ab-

schnitt 5 des AufenthG In der Bundesrepublik Deutschland aufhalten,

In. der Ehemann der Antragstellerin zu 1) und Vater der Antragstelier zu 2) bis

6) erfüllt die Voraussetzungen des S 7 Abs, 1 in seiner Person. Er ist Im Sinne des Satzes
1 dieser Vorschrift ein erwerbsfähiger HilfSbedürftiger. Er Ist auch nicht nachSatz 2 vom

Leistungsbezug ausgenommen, weil er im Sinne des Satzes 3 einen Auferithaltstitel nach
S 25 Abs. 2 AufenthG hat.

Der LeJstungsanspruchde~wirkt sichauf den Leistungsanspruchder An.
tragsteller aus.

Denn nach S 7 Abs. 2 SGB I1 erhalten leistungen auch Personen, die mIt erwerbsfähigen,
Hilfebedürftigen in einer Bedarfs gemeinschaft leben.

Zur 8fldarfsgemeinschaft gehören gemäß S 7 Abs. 38GB 11die erwerbsfähigen Hiifebe.
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dürftigen (Nr. 1), der nicht dauernd getrennt lebende Ehegat~e (Nr. 3 a) une die dem Haus-

halt angehörenden unverheirateten Kinder, wenn sie das 25. Lebensjahr J'loch nicht vollen-

det haben; soweit sie die Leistungen 2;urSicherung Ihres Lebensunterhaltes nicht aus ei-
genem Einkommen oder Vermögen beschaffen können (Nr. 4).

Da die Antragsteiller ml:? .Jne 8edarfsgemeinschaft im Sinne des S 7 Ms.

38GB 11bilden, haben sie einen Leistungsanspruch nach ~ 7 Abs. 25GB 11,der sich Vom
Leistungsanspruchdes nachS 7Abs. 1 SGa 11ableitet.
Aus Sicht des Gerichtes sind die Antragsteller 'n icht während der ersten drei Monate ihres
Aufenthaltes Inder SundesrepublIk Deutschland vom LeIstungsbezug ausgeSChl~ssen. S
7 Abs, 1 Satz 28GB 11Ist nicht einschlägig. Diese Vorschrift wäre nur dan:l heranzuzls.
hen, wenn auch. keinen Leistungsanspruchnach ~ 7 Abs. 18GB I1 hätte,
weil in diesem Fall seine Familienangehörigen vom Leistungsausschluss 'mit erfasst
wären. Das ist aber nicht der Fall.

Da die Antragsteller selbst nicht erwerbsfähig sind. ist Ihnen Sozialgeld gemäß S 288GB 11
zu gewähren.

Auch ein Anordnungsgrund ist zu bejahen.

Die Antragsteller s;ndauf sofortige finanzieHe Unterstützung angewiesen, weil sie kein ei.
genes Einkommenoder Vermögen habenU~ICht in der Lage !5l, der,! Le.
bensunterhalt seiner Familie aus eigenen Kräften sicherzustellen.

Da der Erlass einer einstweiligen Anord~ung regelmäßig nur für Zeiträume ab

AntragsteIlung beim $ozialgericht in Betracht kommt (LandessoZlalgerlcht Nordrheln-
Westfalen,Beschluss vom 04.02.2009, Aktenzeichen l 9 8 211/08 A8 ER ), hat das

Gericht die Antragsgegnerfn verpflichtet, Leistungen ab dem 25.08.2009 zu erbringen,
Unabhängig davon wird die Antragsgegnerin bei ihrer Entscheidung Ober den Widerspruch
vom 24,08.2009 Zu prüfen haben, ob den Antragsteflern bereIts ab dem Zeitpunkt. zu dem
sie Leistungen nach dem 5GB 11beantragt haben, Le!stungen :?:ugewähren sind.

Die Kostenentscheidung ergrbt sich aus entsprechender Anwendung des.~ 193 SGG



Die Beschwerde Ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe bei dem

Dieser BeSChluss ist mit gemäß ~ 173 SGG mit dem Rechtsmittel der Beschwerde an-
fechtbar.
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schrfftlichoder mündlich zur NIederschrift des Urkundsbeamten der GeSChäftsstelle einzu-legen,

Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn dIe Beschwerde Innerhalb der Frist beim

Landessozialgericht Nordrheln-Westfalen,
Zwelgertstraße 54,
45130 Essen.

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten des dortigen Gerichts eingelegtwird.

Die BeschwerdeschrIft muss innerhalb der MonatsfrIst bel dem jeweiligen Gericht einge.hen.

Nahl
Richterin am Sozisigerleht
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